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Mitteilungsvorlage
 

Einführung und Verpflichtung der 
stellvertretenden Bürgermeister*innen
 
 
 
 
 
 
 
 
öffentlich
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein  noch nicht zu übersehen
Organisatorische Auswirkungen  ja  nein  noch nicht zu übersehen
 
 
 

Beratungsfolge:   

Rat der Stadt Hilden 05.11.2025 Kenntnisnahme
 

 
 
 
 

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis

 JA NEIN ENTH.

CDU    

SPD    

AfD    

Grüne    

FDP    

Linke    

BA    

    

    

Übersicht
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Gemäß § 67 Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen werden die 
Stellvertreter des Bürgermeisters von dem Bürgermeister eingeführt und in feierlicher Form zur 
gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtet. Die 
Verpflichtungsformel lautet:
 

„Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und
Können wahrnehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und
die Gesetze beachten und meine Pflichten zum Wohle der Gemeinde erfüllen
werde. (So wahr mir Gott helfe.)“

 
gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister
 
 
 
Klimarelevanz:
Keine.
 
 
 
Inklusionsrelevanz:
Keine.
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